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Vorbemerkung 

Das Regierungspräsidium Tübingen geht davon aus, dass bereits die 4. Fortschrei-

bung des Luftreinhalteplans Reutlingen mit den zwischenzeitlich ergriffenen zusätzli-

chen Maßnahmen der Stadt Reutlingen die Einhaltung des Stickstoffdioxid-Grenz-

werts im Jahr 2020 sicherstellt. 

 

Die dort festgesetzten Maßnahmen, insbesondere diejenigen zur Förderung des 

Radverkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs, dienen nicht nur der Luftreinhaltung, 

sondern leiten darüber hinaus eine Verkehrswende und damit eine nachhaltige Mobi-

lität in Reutlingen ein. 

 

Die nun vorliegende 5. Fortschreibung schließt formalrechtlich die Luftreinhaltepla-

nung ab. Nach den Berechnungen der Gutachter werden die festgesetzten Maßnah-

men des Luftreinhalteplans, ergänzt um die weiteren, von der Stadt Reutlingen in ei-

gener Verantwortung ergriffenen planunabhängigen Maßnahmen, zur sicheren Ziel-

erreichung führen.  

Dieser Luftreinhalteplan folgt damit den Vorgaben aus den Entscheidungen des Ver-

waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg und des Bundesverwaltungsgerichts.  

Weitergehende Fahrverbote sind nicht erforderlich. 

 

Durch das hohe Engagement der Stadt Reutlingen bei der Umsetzung und Entwick-

lung der Luftreinhalteplan-Maßnahmen und der planunabhängigen Maßnahmen wer-

den die Immissionsschutzgrenzwerte in Reutlingen mit der vorliegenden 5. Fort-

schreibung des Luftreinhalteplans auch ohne die Festsetzung von Dieselfahrverbo-

ten eingehalten. Damit ist auch das Projekt ĂModellstadt Reutlingenñ erfolgreich ab-

geschlossen. 
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Kurzfassung 

Seit 2005 existiert ein Luftreinhalteplan für Reutlingen. In den Jahren 2007, 2012, 

2014 und 2018 wurde dieser fortgeschrieben. Die im Luftreinhalteplan und seinen 

Fortschreibungen enthaltenen Maßnahmen konnten die Luftqualität in Reutlingen 

deutlich verbessern. Der Grenzwert für Feinstaub PM10 wird seit 2014 eingehalten. 

Auch bei dem Luftschadstoff Stickstoffdioxid ging die Belastung weiter zurück. Aller-

dings konnte der zum Schutz der menschlichen Gesundheit in der 39. Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV) festgelegte 

Mittelwert für das Kalenderjahr an verschiedenen Straßenabschnitten in Reutlingen 

bislang nicht eingehalten werden. So überschritt die gemessene Stickstoffdioxid-Kon-

zentration 2019 an der Verkehrsmessstation ĂReutlingen Lederstraße-Ostñ mit 

46 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) den festgelegten Grenzwert für das Jahres-

mittel von 40 µg/m3. Im städtischen Hintergrund sind seit Jahren die Grenzwerte für 

Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid eingehalten. In 2019 wurde im städtischen Hin-

tergrund eine Stickstoffdioxid-Belastung von 23 µg/m3 gemessen.  

Die immissionsseitigen Wirkungen der in der 5. Fortschreibung festgelegten Maßnah-

men wurden für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid berechnet.  

Ziel der in dieser Fortschreibung festgelegten Maßnahmen ist die schnellstmögliche 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte. 

Die 5. Fortschreibung beruht auf einem Gutachten (siehe Kapitel 4), welches Be-

standteil dieser Fortschreibung ist und im Folgenden als 5. Ergänzungsgutachten-

Juni 20201 bezeichnet wird. 

Für die 5. Fortschreibung wurden Maßnahmen entwickelt, deren Umsetzungen un-

mittelbar von den verantwortlichen Behörden und Kommunen eingeleitet werden 

können und die flächenhaft auf das gesamte Stadtgebiet wirken. Diese führen zur 

schnellstmöglichen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid. Konkret 

handelt es sich um folgende Maßnahmen: 

 

M13  Technische Kontrolle des LKW-Durchfahrtsverbots 

M14  Geschwindigkeitsreduzierungen auf innerstädtischen Strecken 

M15  Temporäre, verkehrsmengenabhängige Fahrspurreduzierung 

 

Für die Umsetzung der Maßnahmen M13, M14 und M15 wurde im 5. Ergänzungsgut-

achten-Juni 2020 für 2020 in der Lederstraße ein Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert 

                                            
1 AVISO GmbH, IB Rau, brenner BERNARD Ingenieure GmbH (2020): ĂModellstadt Reutlingenñ. Er-
gänzungsbericht Juni 2020. (HBEFA 4.1 / HBEFA 3.3) 
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von 36 µg/m3 (HBEFA 4.1) bzw. 38 µg/m3 (HBEFA 3.3) prognostiziert, wobei die Be-

rechnungen mit HBEFA 3.3 ohne Berücksichtigung der Wirkung von Nachrüstungen 

von Diesel-Pkw der Euronormstufen 5 und 6 deutscher Hersteller durchgeführt wur-

den.  

 

Als Ergebnis eines Screening-Verfahrens führen die Maßnahmen in 2020 dazu, dass 

in ganz Reutlingen mit Ausnahme von zwei Straßenabschnitten eine Grenzwertein-

haltung erreicht wird. Beide hoch belasteten Straßenabschnitte liegen an der Stadt-

tangente B 28. Bei einem liegt allerdings keine Wohnbebauung und damit keine Be-

troffenheit vor, da sich an diesem Abschnitt nur ein Parkhaus befindet.  

Für den zweiten Streckenabschnitt (ID927) an der B 28 wurde die Stickstoffdioxid-

Belastung 2020 zusätzlich mit einem kleinräumigen Rechenmodell berechnet. 

An der Wohnbebauung in diesem Streckenabschnitt ergibt die Detailberechnung mit 

einer Stickstoffbelastung im Jahresmittel zwischen 34 µg/ m3 und 36 µg/m3 eine si-

chere Grenzwerteinhaltung für 2020.  

Bei den mittels Screening-Verfahren ermittelten Immissionsprognosen handelt es 

sich in der Regel um konservative Abschätzungen, da die verwendeten, standardi-

sierten Bebauungsstrukturen fast nie exakt mit den realen Gegebenheiten überein-

stimmen. Trotzdem werden Screening-Modelle für größere Straßennetze eingesetzt, 

um mit einem verhältnismäßigen Aufwand flächendeckende Ergebnisse zu erhalten. 

Aus diesem Grund stimmen auch die Ergebnisse der Screening-Modellierungen für 

den Basisfall 2019 nicht exakt mit den Messergebnissen des Ingenieurbüros Müller-

BBM GmbH überein, welche orientierende Messungen im Stadtgebiet mittels Stick-

stoffdioxid-Passivsammlern durchführen. Während die Screening-Ergebnisse für den 

Basisfall 2019 einige hoch belastete Straßenabschnitte im Stadtgebiet ergeben, la-

gen die gemessenen Stickstoffdioxid-Belastungen an den entsprechenden Strecken-

abschnitten in 2019 nicht über dem zulässigen Grenzwert für den Stickstoffdioxid-

Jahresmittelwert. 

 

Die Emissionsberechnungen im 5. Ergänzungsgutachten - Juni 2020 für die 5. Fort-

schreibung des Luftreinhalteplans Reutlingen wurden mit der aktuellen Version des 

Handbuchs für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA 4.1 und mit der Ver-

sion HBEFA 3.3 durchgeführt.  

Für die in dieser 5. Fortschreibung enthaltenen Emissions- und Immissionsberech-

nungen des 5. Ergänzungsgutachtens - Juni 2020 wird an jeder Stelle kenntlich ge-

macht, auf welchem Handbuch für Emissionsfaktoren diese jeweils beruhen.  

Die Maßnahmen M13, M14 und M15 haben sich als wirksam, umsetzbar und verhält-

nismäßig herausgestellt und werden daher in der 5. Fortschreibung des Luftreinhalte-

plans für Reutlingen festgesetzt. 
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Darüber hinaus führen die von der Stadt Reutlingen engagiert umgesetzten Maßnah-

men der 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Reutlingen und die von der Stadt 

Reutlingen zusätzlich umgesetzten planunabhängigen Maßnahmen zu einer weiteren 

Verbesserung der Luftqualität in Reutlingen. Es sind insbesondere die folgenden 

Maßnahmen: 

¶ Stadtbuskonzept (M4.1 der 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Reutlin-

gen) 

¶ Förderungen des Radverkehrs (M4.2 der 4. Fortschreibung des Luftreinhalt-

plans Reutlingen) 

¶ Einsatz emissionsarmer Kraftfahrzeuge (Beschaffung emissionsarmer Fahr-

zeuge und Elektrofahrzeuge durch die Stadt Reutlingen und stadteigene Be-

triebe sowie Modernisierung der Busflotte der Reutlinger Stadtverkehrsgesell-

schaft mbH durch die Beschaffung von Elektrobusse) 

¶ Einführung des Umwelt-Ticket-Pakets 

¶ Photokatalytisch wirksame Beschichtung an den Fassaden der Gebäude Le-

derstraße 84, 86 und 88  

¶ Versetzung des Lärmschutzbauwerkes 

¶ City-Logistik (kombinierten Güterumschlagsplatz auf dem ehemaligen Güter-

bahnhof-Areal) 

 

Diese Maßnahmen führen nicht nur zu einer Verbesserung der Luftqualität, sondern 

tragen auch zum Klimaschutz bei. Durch die Förderung von verschiedenen Formen 

der nachhaltigen Mobilität wird eine Verkehrswende in Reutlingen unterstützt. 
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1  Grundlagen der 5. Fortschreibung des Luft-

reinhalteplans f¿r Reutlingen 

1.1 Ausgangspunkt - 4. Fortschreibung 

Für die 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Reutlingen wurde 2018 eine 

Kombination von Maßnahmen ausgewählt, deren Umsetzungen unmittelbar von den 

verantwortlichen Behörden und Kommunen eingeleitet werden konnten und die flä-

chenhaft auf das gesamte Stadtgebiet wirken, aber teilweise von anderen Akteuren 

abhängen.  

Bei der Erarbeitung der Maßnahmen der 4. Fortschreibung und bei der Berechnung 

deren immissionsseitiger Wirkung wurde die Eröffnung des Scheibengipfeltunnels 

am 28.10.2017 und damit die Schaffung einer Ortsumgehung berücksichtigt. 

In der 4. Fortschreibung wurden die folgenden Maßnahmen festgesetzt: 

 
M1 Iterative Verkehrsreduzierung Lederstraße / Streckenzug B 312 alt 

M2 LKW-Durchfahrtsverbot auf innerstädtischen Strecken (LKW-Verbot Liefer-

verkehr Innenstadt frei) 

M3 Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h auf den 

Streckenabschnitten der Straßen Am Echazufer, Konrad-Adenauer-Straße 

und Rommelsbacher-Straße 

M4 Förderung Umweltverbund gesamt (Umsetzungsintensität 2 - UI 2) mit den 

Einzelmaßnahmen: 

M4.1 Stadtbuskonzept (UI 2) 

M4.2 Förderung Radverkehr (UI 2) 

M4.3 Förderung Fußverkehr (UI 2) 

M5 Abgasnorm Euro VI für Linienbusse und Elektrifizierung der Stadtbusse in 

der Lederstraße  

M6 Parkraumbewirtschaftung / -management (Umsetzungsintensität 2 ï UI 2) 

M7 Förderung Elektromobilität 

M8 Car Sharing und multimodale Mobilitätspunkte 

M9 Betriebliches Mobilitätsmanagement 

M10 Regional-Stadtbahn Neckar-Alb ï Teilstrecke Innenstadtstrecke mit Go-

maringer Spange 

 

Die 4. Fortschreibung beruhte auf einem Gesamtkonzept, das im Rahmen des Pro-

jekts ĂModellstadt Reutlingenñ mithilfe eines Fachgutachtens entstand. Die ¥ffentlich-

keit wurde in diesem Projekt intensiv beteiligt.2 

                                            
2 4. Fortschreibung Luftreinhalteplan Reutlingen (2018), Internetseite des RPT unter:  https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf
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Ziel der 4. Fortschreibung war die Einhaltung des Grenzwerts für den Stickstoffdi-

oxid-Jahresmittelwert (40 µg/m3) bis spätestens 2019. Voraussetzung dafür war die 

vollständige und planmäßige Umsetzung der Maßnahmen M1 bis M9. 

Zusätzlich wurden in der 4. Fortschreibung zwei optionale Maßnahmen aufgenom-

men, davon eine restriktive, aber sehr wirksame Maßnahme. Diese sollten erst dann 

greifen, wenn die Umsetzung der Maßnahmen M1 ï M9 mit Verzögerungen oder nur 

teilweise erfolgt bzw. wenn sich wider Erwarten die prognostizierte Wirkung nicht ein-

stellt. 

Diese optionalen Maßnahmen sind: 

 
M11* Verkehrsbeschränkungen in der Umweltzone Reutlingen ab 01.01.2020 

M12* Betriebsbeschränkungen für Komfortkamine 

 

Die beiden optionalen Maßnahmen der 4. Fortschreibung wurden nicht in Kraft ge-

setzt. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wäre die Festsetzung in einer weiteren 

Fortschreibung erforderlich gewesen. 

 

1.2 Maßnahmenumsetzung der 4. Fortschreibung 

Noch vor der Veröffentlichung der finalen 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 

Reutlingen wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen die für die Umsetzung ver-

antwortlichen Akteure vertreten waren. Dies diente der Konkretisierung und der Be-

schleunigung der Umsetzung der Maßnahmen. 

Dazu zählte: 

- Arbeitsgruppe ĂIterative Verkehrsreduzierung LederstraÇe (gesamter Stre-

ckenzug B312 alt)ñ für die Maßnahme M1 

- Arbeitsgruppe ĂLKW-Kontrolleñ f¿r die MaÇnahme M2 

- Arbeitssitzung mit den Busunternehmen und dem Landratsamt Reutlingen, die 

von Maßnahme M5 betroffen sind. 

- Arbeitsgruppe ĂParkraumbewirtschaftung / -managementñ f¿r die MaÇnahme 

M6 

- Arbeitsgruppe ĂCity-Logisitik, betriebliches Mobilitätsmanagement und LKW-

Durchfahrtsverbotñ f¿r die MaÇnahmen M8 und M9 

- Arbeitsgruppe ĂRegional-Stadtbahn, Innenstadtstrecke + Gomaringer Spangeñ 

In der Arbeitsgruppe ĂIterative Verkehrsreduzierung LederstraÇe (gesamter Strecken-

zug B312 alt)ñ wurden die Teilumsetzungsschritte für die Maßnahme M1 erarbeitet. 
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1.3 Umsetzungsstand der Maßnahmen der 4. Fort-

schreibung 

In der nachfolgenden Tabelle 1-1 wird der Umsetzungsstand der Maßnahmen der 4. 

Fortschreibung zum Zeitpunkt 01.01.2020 gelistet. 

 
Tabelle 1-1: Umsetzungsstand der Maßnahmen der 4. Fortschreibung (01.01.2020) 

Bezeichnung Titel der Maßnahme Umsetzungszeit-
punkt 

M1  Iterative Verkehrsreduzie-
rung Lederstraße / Stre-
ckenzug B 312 alt 

 

 M1.1 Zufluss-Optimierung Drei-
spitz-Knoten 

März 2018 

 M1.2 Tempo 40 Streckenab-
schnitt Lederstraße / Am 
Echazufer 

April 2018 

 M1.3.1 Wegnahme einer Fahrspur 
auf der Konrad-Adenauer-
Straße 

Dezember 2018 

 M1.3.4 Optimierung Ampelschal-
tung am AOK-Knoten und 
am Lärchenknoten / Weg-
nahme Linksabbiegespur 
von der B 28 aus Richtung 
Metzingen kommend in die 
Silberburgstraße 

Juni 2018 

 M1.3.5 Optimierung Verkehrsfluss 
auf der Stadttangente 
(B 28) 

Juni 2018 

 M1.3.6 Durchgängige Busspur von 
der Marktstraße (B 312 alt) 
in die Albstraße 

1. Quartal 2019 

 M1.3.7 Optimierung Ampelschal-
tung am Südknoten 

4. Quartal 2018 

M2  LKW-Durchfahrtsverbot auf 
innerstädtischen Strecken 
(LKW-Verbot Lieferverkehr 
Innenstadt frei) 

März 2018 

M3  Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 
50 km/h 

März 2018 

M4  Förderung Umweltverbund   

  Umsetzungsintensität 2 
durch Einrichtung einer Mo-
bilitätszentrale/-beratung 

02.09.2019 

 M4.1 Stadtbuskonzept 09.09.2019 

 M4.2 Förderung Radverkehr kontinuierlich 
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 M4.3 Förderung Fußverkehr kontinuierlich 

M5  Abgasnorm Euro VI für Lini-
enbusse 

kontinuierlich 

Elektrifizierung der Stadt-
busse in der Lederstraße 

nicht umgesetzt 

M6  Parkraumbewirtschaftung /-
management 

in Planung 

M7  Förderung Elektromobilität kontinuierlich ge-
mäß Förderpro-
grammen; 
Ausbau der öffent-
lich zugänglichen 
Ladeinfrastruktur für 
E-Fahrzeuge; Flotte-
nerneuerung und 
Beschaffung von E-
Fahrzeugen durch 
die Stadtverwaltung 
und Städtischen Be-
triebe 

M8  Carsharing und multimodale 
Mobilitätspunkte 

kontinuierlich 

M9  Betriebliches Mobilitätsma-
nagement 

kontinuierlich 

M10  Regional-Stadtbahn 
Neckar-Alb (Innenstadtstre-
cke + Gomaringer Spange) 

Erstes Modul Ende 
2022 

 

Insgesamt zeigt der Umsetzungsstand der Maßnahmen der 4. Fortschreibung, dass 

die Maßnahmen M1, M2 und M3 bis einschließlich 1. Quartal 2019 und dass die 

Maßnahme M4.1 im September 2019 umgesetzt wurden, mit den folgenden Ein-

schränkungen: 

- Die in der Tabelle gelisteten Teilumsetzungsschritte für M1 führen zu einer 

prognostizierten Verkehrsreduzierung auf dem Streckenzug Lederstraße / 

B 312 alt um 9.400 PKW/24h. Ziel der vollständigen Maßnahme M1 ist eine 

Verkehrsreduzierung um 12.000 PKW/24h. 

- Das LKW-Durchfahrtsverbot (M2) entfaltete in 2019 noch nicht die volle Wir-

kung. Zwar wurde die Einhaltung des LKW-Verbots durch die Polizei mittels 

Anhaltekontrollen und Kontrollen im Streifendienst überprüft, allerdings reichte 

der Kontrolldruck durch die Polizeikontrollen nicht aus.  

- Das Stadtbuskonzept (M4.1) startete im September 2019 und wird erst im 

Laufe von 2020 die volle Wirkung zeigen. 

Dank der Förderung durch das Programm des Bundes ĂModellstªdte Nachhal-

tige Mobilitªtñ (ĂLead City-Programmñ) und den erheblichen Anstrengungen 

der Stadt Reutlingen bei der Umsetzung des Stadtbuskonzepts konnten in 
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Reutlingen die zentrale Nahverkehrsachse, rund 100 zusätzliche Bushaltestel-

len und am 09.09.2019 das neue Stadtbuskonzept mit Taktverdichtung und 

zehn neuen Buslinien, darunter auch Quartiersbuslinien, in Betrieb genommen 

werden. 

- Zur Förderung der Multimodalität, also der Zurücklegung von Wegen unter 

Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, wurde am 02.09.2019 eine zentral ge-

legene neue Mobilitätszentrale von der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft 

mbH Hogenmüller & Kull Co. KG (RSV) und einem CarSharing-Anbieter ein-

gerichtet. 

- Bei der Flottenerneuerung der Busse (M5) ist davon auszugehen, dass ca. ein 

Drittel aller Linienbusse, die nach Einführung des Stadtbuskonzepts (M4.1) 

noch in der Lederstraße verkehren, in 2019 und 2020 die Abgasnorm V 

besitzen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Regionalbusse. Aufgrund der 

umfassenden Flottenerneuerung der städtischen Busflotte durch den Einsatz 

der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH Hogenmüller & Kull Co. KG 

(RSV) und der Stadt Reutlingen verkehren in der Lederstraße in 2020 städti-

sche Busse ausschließlich der Abgasnorm Euro VI. Die über die Lederstraße 

führenden Stadtbuslinien 8 und 81 konnten aus technischen Gründen nicht 

elektrifiziert werden (M4.2). Statt dessen wurden andere Stadtbuslinien elektri-

fiziert (siehe hierzu Kapitel 7.2). 

 

1.4 Planunabhängige Maßnahmen in 2019 

Ergänzend zu den Maßnahmen der 4. Fortschreibung wurden von der Stadt Reutlin-

gen in 2019 zusätzlich Maßnahmen für die Luftreinhaltung umgesetzt. Es handelt 

sich zum einen um die vom Bund geförderte Einführung des Umwelt-Ticket-Pakets 

sowie um den photokatalytischen Fassadenanstrich. 

 

ü Einführung des Umwelt-Ticket-Pakets 

Am 01.01.2019 wurden, gefördert durch den Bund, im Rahmen des Pro-

gramms ĂModellstªdte Nachhaltige Mobilitªtñ (ĂLead City-Programmñ) die 

Preise von ÖPNV-Tickets durch die Einführung des Umwelt-Ticket-Pakets re-

duziert. Mit der Einführung des Umwelt-Ticket-Pakets wurden in der Wabe 

Reutlingen des Verkehrsverbundes naldo die Kosten folgender Tickets ge-

senkt: 

Bez. Ticket Kostensenkung 

 um von auf 

Persönliches Jahres-Abo 30 % 524,40 ú 365,00 ú 
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Persönliches 9-Uhr-Jahres-
Abo 

16 %   

Schülermonatskarten 31 %   

Tagestickets ĂErwachseneñ 20 % 4,40 ú 3,50 ú 

Tagestickets ĂKinderñ 31 % 3,60 ú 2,50 ú 

 

 

ü Photokatalytisch wirksame Beschichtung an den Fassaden der Gebäude 

Lederstraße 84, 86 und 88 

Bei photokatalytischen Prozessen werden chemische Substanzen, unter dem 

Einfluss von Licht, umgewandelt. Dies basiert auf einer Wechselwirkung der 

Elektronen des Photokatalysators mit Licht. So werden beispielsweise Stick-

stoffoxide (NOx) aus der Luft mithilfe von Sonnenlicht (UV-Strahlung) und dem 

in der Luft enthaltenen Sauerstoff an einer Oberfläche immobilisierter Pho-

tokatalysatoren (hier: Titandioxid) in Nitrat umgewandelt. Der Photokatalysator 

wird bei dem Umwandlungsprozess nicht verbraucht, sondern wirkt perma-

nent.  

Der Umwandlungsprozess und damit die immissionsseitige Minderungswir-

kung dieser photokatalytisch wirksamen Fassaden ist dabei abhängig von der 

Größe der Fläche, der UV-Einstrahlungsintensität und der Depositionsge-

schwindigkeit. 

Die Fassadenflächen der Gebäude Lederstraße 84, 86 und 88, im direkten 

Nahbereich der LUBW-Messstelle Lederstraße-Ost, wurden im August und 

September 2019 mit photokatalytisch wirksamen Dispersionsfarben gestri-

chen.  

Die räumliche Wirkung bleibt weitgehend auf die Bereiche der Flächen mit ent-

sprechenden Materialien beschränkt und führt zu Minderungen der Konzentra-

tionen im einstelligen Prozentbereich bis in einen Abstand von wenigen Me-

tern von den Fassaden. Aufgrund der Windbewegungen und der verkehrsbe-

dingten Turbulenz erfolgt eine kontinuierliche Durchmischung der Luftmassen, 

wobei nur ein geringer Anteil der schadstoffbelasteten Luftmassen des Stra-

ßenraumes mit den photokatalytischen Oberflächen in Kontakt kommt und nur 

diese hinsichtlich der Konzentration gemindert werden können. 

Gemäß fachgutachterlicher Prognose3, des von der Stadt Reutlingen beauf-

tragten Ingenieurbüros Lohmeyer, liegt das Stickstoffdioxid-Minderungspoten-

zial dieser Maßnahme bei bis zu -1 µg/m3.  

 

                                            
3 Ingenieurb¿ro Lohmeyer GmbH & Co KG (Januar 2019): ĂNO2-Minderungspotenzial durch photoka-
talytisch wirksame Farben im Bereich der Luftmessstelle Lederstraße in Reutlingen.ñ 
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ü Aufstellung von Filtersäulen ï nicht umgesetzt 

Die Stadt Reutlingen prüfte den Einsatz von Luftfiltersäulen (sogenannte Filter 

Cubes) entlang der Lederstraße. Diese Maßnahme wird derzeit nicht weiter-

verfolgt, da der Gemeinderat der Stadt in seiner Sitzung vom 11.04.2019 die 

Weiterführung der Planungen für einen Einsatz der Filter Cubes mehrheitlich 

abgelehnt hat. 
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1.5 Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet Reutlingen und das Gemeindege-

biet Eningen unter Achalm. Dieses Gebiet entspricht im Wesentlichen der seit dem 

01.02.2015 bestehenden erweiterten Umweltzone, die in Abbildung 1-1 dargestellt 

ist. 

 

Abbildung 1-1: Plangebiet und seit dem 01.02.2015 bestehende erweiterte Umweltzone Reutlingen 
mit der Gemeinde Eningen unter Achalm 
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2 Rechtliches und Verfahrensablauf 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Gemäß §§ 3 und 4 der 39. BImSchV gelten zum Schutz der menschlichen Gesund-

heit für die Luftschadstoffe Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid die in Tabelle 2-1 

genannten Immissionsgrenzwerte: 

Tabelle 2-1: Immissionsgrenzwerte für Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid (NO2) 

Schadstoff Gültig seit Immissionsgrenzwert 

Feinstaub PM10 

Tagesmittel 
01.01.2005 

50 µg/m³ bei 35 zulässigen Überschreitungen 

im Kalenderjahr 

Feinstaub PM10  

Jahresmittel 
01.01.2005 40 µg/m³ Mittelwert über das Kalenderjahr 

Stickstoffdioxid (NO2) 

Jahresmittel 
01.01.2010 40 µg/m³ Mittelwert über das Kalenderjahr 

Stickstoffdioxid (NO2) 

Stundenmittel 
01.01.2010 

200 µg/m³ bei 18 zulässigen Überschreitun-

gen im Kalenderjahr 

 

Gemäß § 47 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) haben die zuständi-

gen Behörden bei einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte nach der Verord-

nung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) einen 

Luftreinhalteplan aufzustellen oder diesen fortzuschreiben. Zuständige Behörde sind 

nach § 6 Abs. 2 Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZuVO) die Re-

gierungspräsidien, im vorliegenden Fall das Regierungspräsidium Tübingen. Die 

Maßnahmen aus den bisherigen Luftreinhalteplänen gelten fort, sofern in nachfolgen-

den Plänen nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

Luftreinhaltepläne müssen erforderliche Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung 

von Luftverunreinigungen festlegen sowie den gesetzlichen Anforderungen entspre-

chen. Die Maßnahmen müssen gemäß § 47 Abs. 1 S. 3 Bundes-Immissionsschutz-

gesetz und § 27 Abs. 2 der 39. BImSchV geeignet sein, den Zeitraum einer Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte so kurz wie möglich zu halten. Luftreinhalte-

pläne haben folglich die Aufgabe, die Schadstoffsituation zu analysieren, Minde-

rungsmaßnahmen zu prüfen und daraus wirksame Maßnahmen festzulegen. 

 

Die in einem Luftreinhalteplan festgelegten Maßnahmen sind nach dem Verursacher-

anteil unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-

ten zu richten, welche zur Überschreitung der Grenzwerte beitragen 

(§ 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG). Hauptverursacher der Stickstoffdioxid-Belastungen 
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an dem verkehrsnah gelegenem Messpunkt in der Lederstraße ist der Straßenver-

kehr (siehe Kapitel 3.2). Deshalb richten sich die Maßnahmen in erster Linie gegen 

diese Quellgruppe. Straßenverkehrliche Maßnahmen erfordern das Einvernehmen 

der zuständigen Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde (§ 47 Abs. 4 Satz 2 BIm-

SchG). Diese sind für die Straßen in Reutlingen die Stadt Reutlingen sowie das 

Landratsamt Reutlingen. 

 

Nach § 47 Abs. 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind die in den Luftreinhalteplä-

nen festgesetzten Maßnahmen durch Anordnung oder sonstige Entscheidungen der 

jeweils zuständigen Behörde auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzge-

setz oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen. 

 

2.2 Verfahrensablauf 

Der Verfahrensablauf der Fortschreibung eines Luftreinhalteplans ist in 

§ 47 Abs. 5 und 5a Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt. Dabei ist die Öffent-

lichkeit zu beteiligen. 

 
Tabelle 2-2: Verfahrensablauf 

Aktivität/Ablauf Dauer Durchge-
führter bzw.  
vorgesehe-
ner Termin 

Information der Öffentlichkeit über den Beginn der 
Öffentlichkeitsbeteiligung des 5. Fortschreibungs-
verfahrens des Luftreinhalteplans Reutlingen - amt-
liche Bekanntmachung & Pressemitteilung 

 10.07.2020 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 5. Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans Reutlingen 

1 Monat 
13.07. bis 
13.08.2020  

Ende der Einwendungsfrist 

2 Wochen 
nach Ende 
der Ausle-

gung 

bis 
28.08.2020 

Information der Öffentlichkeit über die aufgestellte 
5. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Reutlin-
gen - amtliche Bekanntmachung & Pressemittei-
lung 

 
Ende 3. 
Quartal 2020 

Auslegung des aufgestellten Plans zur Einsicht 
2 Wochen 

4. Quartal 
2020 
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Der Entwurf der 5. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Reutlingen ist am 

10.07.2020 im Reutlinger General-Anzeiger (GEA), im Amtsblatt der Stadt Reutlin-

gen, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eningen unter Achalm sowie im Staatsanzei-

ger Baden-Württemberg bekannt gemacht worden. Das Regierungspräsidium Tübin-

gen hat in einer Pressemitteilung auf den Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung hinge-

wiesen, in welcher die Termine für die Offenlage des Luftreinhalteplan-Entwurfs so-

wie die Möglichkeit zur Äußerung zum Planentwurf mitgeteilt wurden. In dieser Pres-

semitteilung wurde außerdem die derzeitige situationsbedingt geänderte Abwicklung 

der Einsichtnahme umfassend beschrieben. 

 

Der Entwurf der 5. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Reutlingen kann in der 

Zeit vom 13.07.2020 bis einschließlich 13.08.2020 für einen Monat im Regierungs-

präsidium Tübingen und bei der Stadtverwaltung Reutlingen eingesehen werden. 

Genauere Informationen zum Ablauf der Einsichtnahme trotz derzeitig eingeschränk-

ten Publikumsverkehr bei den Behörden sind der oben genannten Pressemitteilung 

zu entnehmen. 

Der Planentwurf der Fortschreibung, ergänzende Informationen und Gutachten sowie 

das Formular für Stellungnahmen wurden zusätzlich auf der Internetseite des Regie-

rungspräsidiums Tübingen eingestellt. Stellungnahmen zum Entwurf können bis zu 

zwei Wochen nach Ende der Auslegung der Unterlagen bis spätestens zum 

28.08.2020 schriftlich eingereicht werden. 

 

Alle fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen werden berücksichtigt und die Kri-

tikpunkte bzw. Anregungen durch das Regierungspräsidium Tübingen hinsichtlich ih-

rer Wirksamkeit, ihrer Umsetzbarkeit sowie darauf, ob eine Rechtsgrundlage besteht, 

über die sie umgesetzt werden können, bewertet. Die Ergebnisse dieser Bewertung 

und Abwägung fließen in der Endfassung der 5. Fortschreibung ein. 
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3 Datengrundlagen 

Allgemeine, derzeit gültige Basisdaten für das Plangebiet finden sich im Luftreinhal-

teplan / Aktionsplan für den Regierungsbezirk Tübingen vom Dezember 20054 sowie 

in der 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Reutlingen vom März 20185. 

Aktualisierte Daten für die 5. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Reutlingen wer-

den in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt. 

 

3.1 Verkehrsdaten 

Nach den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes sind im Zulassungsbezirk Reutlin-

gen zum Zeitpunkt vom 01.01.2019 von den insgesamt zugelassenen 177.579 PKWs 

114.666 Benzin-PKW und 59.940 Diesel-PKW. 

In der nachfolgenden Tabelle 3-1 ist die Verteilung der zugelassenen Diesel-PKW 

nach den Emissionsgruppen dargestellt: 

 
Tabelle 3-1: Verteilung der Diesel-Pkw nach Emissionsgruppen im Zulassungsbezirk Reutlingen 
(Quelle: KBA: Auszug aus der Statistik zum Kfz-Bestand nach Zulassungsbezirke, Stand 01.01.20196) 

Darunter dieselangetriebene Pkw nach Emissionsgruppen 

Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 darunter 
Euro 6d 

darunter 
Euro 6d-temp 

sonstige 

182 2.081 6.038 11.540 22.233 17.381 - 701 213 

 

Zudem sind im Zulassungsbezirk Reutlingen zum Zeitpunkt vom 01.01.2019 8.100 

leichte Nutzfahrzeuge (lNfz) bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t zuge-

lassen. 

Im Stadtgebiet Reutlingen alleine sind gemäß Kraftfahrt-Bundesamt am 01.01.2019 

insgesamt 65.202 PKW zugelassen. 

Für das 5. Ergänzungsgutachten-April 2020 lagen die nachstehenden PKW-Be-

standsdaten für den Zulassungsbezirk / Landkreis Reutlingen vom 30.09.2019 und 

vom 31.12.2019 vor: 

 

                                            
4 Luftreinhalteplan / Aktionsplan für den Regierungsbezirk Tübingen. Städte Reutlingen und Tübingen 
(Dezember 2005): https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalte-
plan/rpt-ref54-1-endfassung-lrpap-2006.pdf 
5 Luftreinhalteplan für den Regierungsbezirk Tübingen. Teilplan Stadt Reutlingen mit Eningen unter 
Achalm.4. Fortschreibung (März 2018): https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhal-
teplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf 
6 Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Internetseite unter: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Be-
stand/ZulassungsbezirkeGemeinden/zulassungsbezirke_node.html (entnommen am 19.03.2020) 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/rpt-ref54-1-endfassung-lrpap-2006.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/rpt-ref54-1-endfassung-lrpap-2006.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplaene/Luftreinhalteplan/lrp-rt-4-fortschr-endfassung.pdf
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/ZulassungsbezirkeGemeinden/zulassungsbezirke_node.html
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/ZulassungsbezirkeGemeinden/zulassungsbezirke_node.html
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Tabelle 3-2: PKW-Zulassungszahlen im Landkreis Reutlingen ï Stand 30.09.2019 (Quelle: Landrats-
amt Reutlingen) 

Landkreis Reutlingen 

Stand 30.09.2019 

PKW 
gesamt 

Benzi-
ner ge-
samt 

Diesel 
gesamt 

davon 
Euro 4 u. 
schlech-

ter 

davon 
Euro 5 

davon 
Euro 6 

Voll-
elektrisch 

Plug-
in-Hyb-

rid 

178.895 118.017 57.296 16.323 20.730 20.243 518 415 

 

Tabelle 3-3: PKW-Zulassungszahlen im Landkreis Reutlingen ï Stand 31.12.2019 (Quelle: Landrats-
amt Reutlingen) 

Landkreis Reutlingen 

Stand 31.12.2019 

PKW 
gesamt 

Benzi-
ner ge-
samt 

Diesel 
gesamt 

davon 
Euro 4 u. 
schlech-

ter 

davon 
Euro 5 

davon 
Euro 6 

Voll-
elektrisch 

Plug-
in-Hyb-

rid 

178.685 118.130 56.697 15.610 20.213 20.874 563 510 

 

Aus den vorliegenden Bestandsdaten für die PKW und die leichten Nutzfahrzeuge 

(lNfz) wurde von den Gutachtern für die Emissionsberechnungen die dynamische 

Flottenzusammensetzung (siehe Tabelle 3-4) abgeleitet. 

 
Tabelle 3-4: Dynamischen Flottenzusammensetzung in Reutlingen 2019 und 2020 (Quelle: 5. Ergän-

zungsgutachten-Juni 2020) 

  Pkw  lNfz Lkw LzSz 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Otto vor E4 5,5% 4,5% 0,0% 0,0%         

Otto E4 16,9% 14,9% 0,6% 0,5%         

Otto E5 15,4% 14,8% 0,9% 0,7%         

Otto E6 18,1% 23,2% 2,3% 2,4%         

alternativ / Gas 0,6% 1,0% 0,9% 1,1%         

Elektro 0,8% 0,9% 1,8% 2,2%         

Ds vor E4 / IV 2,4% 2,2% 1,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ds E4 / IV 6,6% 5,0% 14,5% 11,3% 4,5% 3,6% 0,5% 0,5% 

Ds E5 / V 15,9% 12,7% 36,9% 30,9% 25,1% 21,0% 16,6% 14,0% 

Ds E6 / VI 17,6% 20,6% 40,8% 50,3% 70,4% 75,3% 82,9% 85,5% 
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Für die schweren Nutzfahrzeuge (LKW und Lastzüge / Sattelzüge ï LzSz) wurde die 

überregionale, bundesmittlere Flottenzusammensetzung aus dem derzeit aktuellen 

Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA 4.1 (bzw. HBEFA 3.3) 

für das jeweilige Bezugsjahr verwendet. 

Die Daten für die Flottenzusammensetzung der Linienbusse des ÖPNV (Öffentlicher 

Personennahverkehr) stammen von den Angaben der RSV Reutlinger Stadtver-

kehrsgesellschaft mbH für die 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Für die Flot-

tenentwicklung der Busse in 2019 und 2020 ist von einem Drittel an Euro V-Bussen 

und ansonsten Euro VI-Bussen auszugehen.  
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3.2 Verursacheranalyse 

Die Verursacheranalyse der LUBW für die Luftbelastung durch Stickstoffdioxid an der 

Verkehrsmessstation ĂReutlingen Lederstraße-Ostñ im Bezugsjahr 2018 (Abbildung 

3-1) zeigt, dass die dort gemessenen Stickstoffdioxid-Immissionen zu 53 % lokal, 

also im Bereich der Messstation, entstehen, davon allein 45 % lokal von der Quell-

gruppe ĂStraÇenverkehrñ. Der StraÇenverkehr im stªdtischen Hintergrund trägt noch-

mals 17 % zur Stickstoffdioxid-Belastung an der Messstation ĂReutlingen Leder-

straße-Ostñ bei. Insgesamt ist der StraÇenverkehr mit einem Anteil von 62 % der 

Hauptverursacher der dortigen Stickstoffdioxid-Schadstoffbelastung. 2018 wurde an 

der Messstation ĂReutlingen LederstraÇe-Ostñ eine Stickstoffdioxid-Gesamtbelastung 

von 53 µg/m³ gemessen. 

Diese Verursacheranalyse 2018 liegt den fachgutachterlichen Untersuchungen zu-

grunde. 

 

 

Abbildung 3-1: Verursacheranalyse der Stickstoffdioxid-(NO2)-Immissionsbelastung an der Verkehrs-
messstation Reutlingen LederstraßeïOst im Jahr 20187 
  

                                            
7 LUBW (2019): Luftreinhaltepläne für Baden-Württemberg. Grundlagenband 2017. Karlsruhe: LUBW. 
(LUBW-Internetseite unter: http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/277240/)  

http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/277240/
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3.3 Entwicklung der Luftqualität in Reutlingen 

3.3.1 Messungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

Die an der Messstation Lederstraße-Ost und im städtischen Hintergrund (Pomologie) 

gemessenen Feinstaub PM10-Belastungen (Anzahl der Überschreitungstage für den 

Tagesmittelwert von 50 µg/m3) und Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerte der Jahre 2008 

bis 2019 sind in Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3 dargestellt. Die jeweiligen Grenz-

werte der Luftschadstoffe sind als rote Linien in den Grafiken gekennzeichnet. 
 

 

Abbildung 3-2: Anzahl der Überschreitungstage des Grenzwertes für das PM10-Tagesmittel an den 

Messstationen ĂReutlingen LederstraÇe-Ostñ und ĂReutlingen Pomologieñ (*privatwirtschaftlich betrie-

bene Messstation) 
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Abbildung 3-3: Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerte an den Messstationen ĂReutlingen LederstraÇe-

Ostñ und ĂReutlingen Pomologieñ (*privatwirtschaftlich betriebene Messstation) 

 

Der Grenzwert für Feinstaub PM10 als Tagesmittel wird an der Verkehrsmessstation 

ĂReutlingen LederstraÇe-Ostñ seit 2014 eingehalten. Die Stickstoffdioxid-Belastung 

an der verkehrsnahen Messstation in der Lederstraße ist zwar kontinuierlich rückläu-

fig, allerdings ist dort der Grenzwert von 40 µg/m3 auch in 2019 mit 46 µg/m3 noch 

deutlich überschritten. 

 

Ergänzend zu den Messungen an der Messstation Reutlingen Lederstraße-Ost führt 

die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg seit 27.12.2018 sogenannte Profil-

messungen in der Lederstraße durch. Diese Messungen mittels Stickstoffdioxid-Pas-

sivsammlern dienen der Überprüfung der Repräsentativität der seit März 2007 betrie-

benen Messstation Reutlingen Lederstraße-Ost, dem sogenannten Referenzmess-

punkt. 

Zeigen die Profilmesspunkte ähnliche Messwerte wie der Referenzmesspunkt, ist der 

Referenzmesspunkt repräsentativ für den betrachteten Straßenabschnitt von mindes-

tens 100 Meter Länge. 

Die Standorte und Messergebnisse der Profilmessungen sind in Abbildung 3-4 dar-

gestellt: 
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Abbildung 3-4: Lage und Messwerte der Profilmesspunkte (dargestellt als Rechtecke) und der Mess-
station Lederstraße-Ost (dargestellt als Kreis) in der Lederstraße in 2019 (Quelle: LUBW, Stand 
20.02.2020) 

 

Am Referenzmesspunkt, der Messstation Lederstraße-Ost, als auch an drei Profil-

messpunkten wurde eine Überschreitung des Stickstoffdioxidgrenzwertes von 

40 µg/m3 in 2019 festgestellt. Die umgebenden Profilmesspunkte bilden damit eine 

vergleichbare Belastungssituation zum Referenzmesspunkt ab. Damit bestätigen die 

Profilmessungen die Repräsentativität des Referenzmesspunkt.8 

Bei der am Profilmesspunkt MP 1 gemessenen hohen Stickstoffdioxid-Belastung von 

51 µg/m3 handelt es sich um eine kleinräumige Belastungssituation. Die Repräsenta-

tivität der Verkehrsmessstation Lederstraße-Ost, des Referenzmesspunktes, ist 

dadurch nicht in Frage gestellt. 

Die Profilmessungen in der Lederstraße werden in 2020 weitergeführt, um die Reprä-

sentativität der Messstation Lederstraße-Ost auch vor dem Hintergrund der in 2020 

umgesetzten Maßnahmen zu überprüfen.  

 

Die Landesanstalt misst die Luftschadstoffbelastungen im städtischen Hintergrund, 

der für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich ist, im Auftrag der Stadt 

                                            
8 Vgl. LUBW (10. Februar 2020): ĂRªumliche Verteilung von Stickstoffdioxid an verkehrsnahen Mess-
stellen in Baden-Württemberg. Erläuterungen zur Überprüfung der räumlichen Repräsentativität nach 
39. BImSchV f¿r das Jahr 2019.ñ, S.4; unter: 
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/697547/Repr%C3%A4sentati-
vit%C3%A4t+nach+39.+BImSchV.pdf (entnommen am 27.03.2020) 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/697547/Repr%C3%A4sentativit%C3%A4t+nach+39.+BImSchV.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/697547/Repr%C3%A4sentativit%C3%A4t+nach+39.+BImSchV.pdf
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Reutlingen im Bereich der Pomologie. Die Grenzwerte für Feinstaub PM10 und Stick-

stoffdioxid sind dort sicher eingehalten. 

 

3.3.2 Messungen von Müller-BBM GmbH 

Seit Juli 2018 werden orientierende Stickstoffdioxid-Messungen mittels Passivsamm-

lern im gesamten Stadtgebiet Reutlingen im Auftrag der Stadt Reutlingen durch Mül-

ler-BBM GmbH durchgeführt. 

Dies trifft auf die Messpunkte MR 01 bis MR 33 zu, deren Standorte analog zum 

Messprogramm der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in 20099 

gewählt wurden. 

Die Messungen an den Messpunkte MR 34 bis MR 39 entlang der B 28 (Bantlin-

straße, Schieferstraße) erfolgten seit September 2018. Die Stickstoffdioxid-Messun-

gen an den Messstellen MR 40 bis MR 42 (Konrad-Adenauer-Straße, Bismarck-

straße, Kaiserstraße) wurden seit Januar 2019 durchgeführt.  

Um die fachgutachterlichen Prognosen der Stickstoffdioxid-Belastungen im Stadtge-

biet, die mittels Screening-Modellierung (siehe hierzu Abbildung 5-2, Abbildung 5-3 

und Abbildung 6-15) ermittelt wurden, überprüfen zu können, wurde das Messpro-

gramm von Müller-BBM GmbH um folgende Messpunkte ergänzt: 

- ab April 2019: MR 43 bis MR 56 (Heppstraße, Stuttgarter Straße, Schiefer-

straße, Sondelfingerstraße, Silberburgstraße, Karl- und Eberhardstraße, 

Gutenbergstraße, Lindachstraße, Rommelsbacherstraße, Gartenstraße und 

am Willy-Brandt-Platz) 

- ab Oktober 2019: MR 57 (B 28 Bantlinstraße, zur Überprüfung von Messpunkt 

MR 43) 

Die Standortwahl, beispielsweise der vier Messpunkte MR 46, MR 47, MR 49 und 

MR 55, erfüllt nicht die Anforderungen der Verordnung über Luftqualitätsstandards 

und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV), da diese nicht für mindestens 100 m 

repräsentativ sind. Zudem weist der Messpunkt MR 55 nicht den in der 39. BImSchV 

geforderten Mindestabstand von 0,5 m zum nächsten Gebäude auf, womit dessen 

Messwert als konservativer zu bewerten ist. Dennoch entsprechen die Messstand-

orte der kleinräumigen Ortsbestimmung nach der 39. BImSchV. Daher können die 

dort gemessenen Werte der Überprüfung der Screening-Ergebnisse dienen. 

Die Lage der Messstandorte der Passivsammler im Stadtgebiet ist in der nachfolgen-

den Abbildung 3-5 dargestellt. 

 

                                            
9 Die Stadt Reutlingen beauftragte die LUBW in 2009 mit Stickstoffdioxid-Messungen im Kernstadtbe-
reich, aber auch in allen Bezirksgemeinden. 
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Abbildung 3-5: : Messstandorte der Stickstoffdioxid-Passivsammler im Stadtgebiet Reutlingen, Mess-
konzept von Müller-BBM GmbH (Quelle: Kartengrundlage von OpenStreetMap10, Messstandorte von 
Müller-BBM GmbH ï Stand 11.11.2019) 

 

In Tabelle 3-5 sind die Messergebnisse ausgewählter Messstandorte aufgeführt. 

Diese Messstandorte befinden sich an denjenigen Streckenabschnitten, für die die 

immissionsseitigen Screening-Modellierungen für den Basisfall 2019 (siehe hierzu 

Abbildung 5-2 ) und für die Maßnahmen der vorliegenden 5. Fortschreibung in 2020 

(siehe hierzu Abbildung 6-15) hohe Stickstoffdioxid-Belastungen ergeben haben. 
  

                                            
10 Copyright für die Kartengrundlage liegt bei den OpenStreetMap-Mitwirkenden (Creative-Commons-
Lizenz ï Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 (CC BY-SA), vgl. www.openstreetmap.org/copy-
right ) 

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright

















































































